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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2016-0549
öffentlich

20.10.2016
Bürgermeister

Abschließender Beschluss über die 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - 
Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft in Sondergebiet 
"Feuerwehr"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 14.11.2016 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
Ö 19.12.2016 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung des 
    Flächennutzungsplanes wurden von den Bürgern keine Anregungen vorgebracht. Die 
    Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der  
    Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft :

 - die Stellungnahmen werden berücksichtigt
    
    Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss 
    genommen.
  
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
    Belange das Ergebnis mitzuteilen. 

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
    Genehmigung vorzulegen und die Erteilung der Genehmigung alsdann ortsüblich bekannt 
    zumachen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
    Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Anlage/n:
Ergebnis der Abwägung, F-Plan 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
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Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Hohen Viecheln 

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln   
 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 
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Der Hinweis wird beachtet und der Verfahrensvermerk berichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird dementsprechend ergänzt. 
 
 
Die gegebenen Hinweise und Ergänzungen werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Einwände 
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keine Einwände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Einwände 
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keine Bedenken 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes sind nicht 
erkennbar. 
 
 
keine Bedenken 
 
 
 
 
keine Bedenken 
 
 

Verweis auf Stellungnahme zum B-Plan 
Die Stellungnahme zum im Zusammenhang stehenden B-Plan findet vollumfänglich 
im B-Planverfahren Berücksichtigung. 
 
keine Bedenken 
Ein Herauslösungsverfahren ist nicht erforderlich. 
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keine Bedenken 
 
Die wasserwirtschaftlichen Hinweise werden bei der konkreten Vorhabenplanung 
beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 

 
keine Einwände 

 
 
keine Einwände 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
 
 
 
Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen werden im Umweltbericht aufgezeigt.  
Durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wird der Verlust des Ackerlandes 
vollständig kompensiert. Eine Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen. Der betroffene 
Landwirt wird rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme informiert 
 
 
 
keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 8 

0
2
 

S
ta

a
tl

ic
h

e
s
 A

m
t 

fü
r 

L
a

n
d

w
ir

ts
c

h
a

ft
 u

n
d

 U
m

w
e
lt

 W
e

s
tm

e
c

k
le

n
b

u
rg

 

 

 
 
 
Die Hinweise werden beachtet, die untere Naturschutzbehörde ist am Plan-
aufstellungsverfahren beteiligt. Auf die angeführten Belange wird im Umweltbericht  
näher eingegangen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine wasserwirtschaftliche Bedenken, Gewässer 1.Ordnung werden nicht berührt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden bei der konkreten Vorhabenplanung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
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Raumordnerische Belange stehen der Planung nicht entgegen. 
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keine Einwände 
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keine Bedenken 
 
Im Änderungsbereich befinden sich keine geschützten Festpunkte. 
Der Landkreis ist am Planverfahren beteiligt. 
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keine Bedenken 
Die zuständige Kommunalbehörde ist am Planverfahren beteiligt. 
Die Hinweise zur möglichen Kampfmittelbelastung wurden in die Begründung zum  
B-Plan aufgenommen. 
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 Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor. 
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keine Einwände 
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Zustimmung 
Anlagen des Verbandes sind nicht betroffen.  



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 17 

1
0
 

Z
w

e
c

k
v

e
rb

a
n

d
 W

is
m

a
r  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 18 

1
1
 

e
d

is
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
Die Hinweise werden bei der konkreten Vorhabenplanung beachtet. 
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keine Bedenken 
 
Hinweis: 
In den Randzonen des Planbereiches befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Eine Neuverlegung ist nicht geplant. 
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keine Bedenken 
Die allgemeinen Hinweise werden beachtet und sind in die Begründung zum im 
Zusammenhang stehenden Bebauungsplan aufgenommen worden. 
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keine Einwände 
 
Die Änderung des FNP berührt keine vorhandene Anlagen und keine zurzeit laufenden 
Planungen der ONTRAS und der VGS. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Ventschow 

2. Lübow 

3. Dorf Mecklenburg 

4. Bad Kleinen 

5. Lübstorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung drei Gemeinde eine Stellungnahme abgegeben. 
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Zustimmung 
 
keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
 
keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
keine Hinweise oder Bedenken  
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 09.09.2016 bis 10.10.2016 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 

 



Plangebiet 2. Änderung 
des FNP

L 
03

1 1D

SO
Feuerwehr

1D

Feuerwehr
SO

D1

Planzeichenerklärung 
 

Es gelten die BauNVO in der Bekanntmachung der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), die Verordnung 
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts nach der Planzeichenverordnung 
1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) und das BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), alle in der derzeit gültigen Fassung. 
 

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen 
 

I. Darstellungen 
 

 Art der baulichen Nutzung § 5 (2) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO 
 
 Sonstiges Sondergebiet § 11 BauNVO 
 Zweckbestimmung: Feuerwehr 
 
  
 Fläche für die Landwirtschaft § 5 (2) Nr. 9 BauGB 
 
  
 Umgrenzung von Fläche für Maßnahmen § 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB 
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
 von Natur und Landschaft  

   
 Umgrenzung von Bodendenkmalen, § 5 (4) BauGB  
 die dem Denkmalschutz unterliegen 

   
 Bereich der 2. Änderung 

 
  

Gemeinde Hohen Viecheln 
 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 
 Verfahrensvermerke: 
 

1. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes  
vom 15.02.2016.                   .  
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 31.03.2016                     
erfolgt. 
 
Hohen Viecheln, den       Der Bürgermeister 
 

 

2. 
 

Der Vorentwurf der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom 08.04.2016 bis zum 10.05.2016 im Amt 
Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB ist durch Veröffentlichung am 31.03.2016 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 
 

 

3. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 24.03.2016 gemäß § 4 Abs.1 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den          Der Bürgermeister 
 

 

4. 
 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist mit Schreiben vom 24.03.2016 beteiligt worden. 
 
Hohen Viecheln, den          Der Bürgermeister 
 

 

5. 
 

Die Gemeindevertretung hat am 11.07.2016 den Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung 
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
Hohen Viecheln, den           Der Bürgermeister 
 

 

6. 
 

Die von der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 12.09.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs.2 BauGB aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den          Der Bürgermeister 
 

 

7. 
 

Der Entwurf der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung haben in der Zeit vom 09.09.2016                   
bis zum 10.10.2016 während der Dienststunden nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, welche Arten umweltbezogener Informationen und Stellungnahmen 
verfügbar sind und ausliegen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass 
nicht fristgerechte Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 31.08.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den          Der Bürgermeister 
 

 

8. 
 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                    geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  
 
Hohen Viecheln, den  Der Bürgermeister 
 

 

9. 
 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am                    von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Die Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung  
vom                    gebilligt. 
 
Hohen Viecheln, den  Der Bürgermeister 
 

 

10. 
 

Die Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg vom                    AZ:                                    mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 
 
Hohen Viecheln, den  Der Bürgermeister 
 

 

11. 
 

Die Nebenbestimmungen wurden erfüllt. Die Hinweise wurden beachtet. 
 
Hohen Viecheln, den  Der Bürgermeister 
 

 

12. 
 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit am                         ausgefertigt.  
 
Hohen Viecheln, der                                                                                                                              Der Bürgermeister 
 

 

13. 
 

Die Erteilung der Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
durch Veröffentlichung am                      ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie a uf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am                                 rechtskräftig 
geworden. 
 
Hohen Viecheln, den                                                                                                                             Der Bürgermeister 
 

  

H/B = 350 / 580 (0.20m²)

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln
- im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 11 " Neue Feuerwache Hohen Viecheln "

M 1: 10000 

Planausschnitt aus dem wirksamen FNP (vor der 2. Änderung)

Hohen Viecheln
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